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tische Staatsordnung zu genügen. Nach Meinung des Referenten ruft die
Absicht, auch im Bereiche von Rechtsstaat und Demokratie einen „Sonder-
fall'" Schweiz zu konstruieren, schwersten Bedenken. Unserem Ansehen
ist besonders abträglich, dass wir die politische Diskriminierung der
Schweizerfrau über die europäische Solidarität im Kampfe um die Vor-
herrschaft des Rechts stellen. Durch den Beitritt der Schweiz zu euro-
päischer Menschenrechtskonvention und Zusatzprotokoll kämen nämlich
die Schweizerfrauen in den Genuss des Wahlrechts (nicht aber der an-
dem politischen Rechte) und würden damit die gleiche Rechtsstellung
erwerben, wie sie den Frauen in allen europäischen Ländern diesseits
und jenseits des eisernen Vorhangs eignet.

Auch die konsequentesten Gegner des Frauenstimmrechts dürften
in Verlegenheit geraten, wenn sie auf einem europäischen Forum di,e
Frage zu beantworten hätten, warum die Schweizerin der Ausübung des
Wahlrechts weniger würdig sei als etwa die Albanierin, die Griechin,
die Spanierin, die Türkin usw.

Stipendien des Europarates für 1964

Der Europarat gewährt jedes Jahr eine Anzahl Stipendien für wis-
senschaftliche Arbeiten im Betrag von je 6000 F. français. Sie sind vor
allem als Ansporn für Menschen mit europäischen Interessen gedacht.
Der Zweck dieser Stipendien besteht darin, Nachforschungen über zeit-
genössische Probleme folgender Gebiete anzuregen: politische, juristi-
sehe, ökonomische, naturwissenschaftliche, landwirtschaftliche, soziale,
erzieherische und solche der Jugend im Zusammenhang mit der euro-
päischen Integration, ferner über europäische Kultur auf den Gebieten
der Philosophie, der Geschichte, der Literatur und der Künste.

Die Stipendiaten verpflichten sich, eine Dissertation im Umfang von
mindestens 150 Seiten im Format 21 x 27 cm zu schreiben und in zwei
Exemplaren dem Generalsekretariat des Europarates vor dem 1. April
1965 einzureichen. Anmeldeformulare sind beim Eidgenössischen Politi-
sehen Departement, Abteilung Kulturelles, Bern zu beziehen und mit
einer Disposition über das gewählte Thema vor dem 15. September 1963
einzureichen. Nähere Auskünfte erteilt die Präsidentin, Frl. Dr. Heinzel-
mann.
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